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Allgemeine Geschäftsbedingungen der KISTERS AG 
zum Kauf, Service und zur Wartung von 3D-Druckern 

1 Geltungsbereich 

Die Lieferungen und Leistungen der KISTERS AG erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Anderslautende Ge-

schäftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, gelten nicht, und zwar auch nicht, 

wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Anderes gilt nur, wenn die Gültigkeit anderslauten-

der Einkaufsbedingungen des Kunden von der KISTERS AG schriftlich bestätigt worden ist. 

2 Vertragsabschluss 

Verträge kommen erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung der KISTERS AG zustande, spätestens 

jedoch durch Annahme der Lieferung durch den Kunden. Dies gilt sowohl bei schriftlichen als auch bei 

telefonischen Bestellungen. Mündliche, insbesondere telefonische Neben- oder Ergänzungsabreden, sind 

von der KISTERS AG schriftlich zu bestätigen, um Wirksamkeit zu erlangen. Das Schweigen der KISTERS AG 

auf nachträgliche Abänderungs- oder Ergänzungswünsche bedeutet deren Ablehnung. 

3 Lieferungen und Leistungen 

Die KISTERS AG ist berechtigt, abweichend von der Bestellung des Kunden geänderte und angepasste Ver-

tragsprodukte zu liefern, soweit die Funktionsfähigkeit des Produktes nicht beeinträchtigt wird und die 

Änderung dem Vertragspartner zumutbar ist. Die KISTERS AG hat das Recht, Teile der Bestellung geson-

dert auszuliefern und zu fakturieren. Angaben zu Lieferterminen sind grundsätzlich unverbindlich. Ande-

res gilt nur, wenn schriftlich ausdrücklich eine verbindliche Lieferfrist oder ein verbindlicher Liefertermin 

vereinbart worden ist. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Sie verlängern 

sich um die Zeit, während derer der Kunde mit Vorleistungen in Verzug ist. Vereinbarte Liefertermine 

sowie vom Kunden gesetzte Nachfristen gelten als eingehalten, wenn das Vertragsprodukt innerhalb der 

Frist an die den Transport ausführende Person übergeben wird. Verzögert sich die Versendung versand-

bereiter Ware aus Gründen, die nicht von der KISTERS AG zu vertreten sind, so können die Vertragspro-

dukte auf Kosten und Gefahr des Kunden eingelagert werden. Auch fest vereinbarte Liefertermine und 

Lieferfristen verstehen sich vorbehaltlich des Eintritts unvorhersehbarer Ereignisse und Hindernisse, wie 

zum Beispiel höhere Gewalt, staatliche Maßnahmen, Nichterteilung behördlicher Genehmigungen, Ar-

beitskämpfe jeder Art, Sabotage, Rohstoffmangel, unverschuldete verspätete Materialanlieferungen. 

Derartige Ereignisse verlängern den Liefertermin entsprechend, und zwar auch dann, wenn sie während 

eines bereits eingetretenen Verzugs auftreten.  

Sollte die KISTERS AG mit einer Lieferung mehr als vier Wochen in Verzug geraten, kann der Kunde nach 

einer schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist unter Ausschluss weitere Ansprüche von dem Vertrag 

zurücktreten. Soweit die Lieferverzögerung länger als sechs Wochen andauert, ist auch die KISTERS AG 

berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen der KISTERS AG  
zum Kauf, Service und zur Wartung von 3D-Druckern  

 

Geschäftsbedingungen_Kauf_Service_Wartung_3D-Drucker.docx, V3.0; 22.02.2024 
KISTERS Controlled / Kontrolliert 

Seite 2 / 7 

 

4 Abnahme und Gefahrtragung 

Die KISTERS AG ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die zu versendende Ware auf Kosten des Kunden 

gegen Transportgefahren aller Art zu versichern. Dies sowie eine eventuelle Übernahme der Transport-

kosten durch die KISTERS AG haben keinen Einfluss auf den Gefahrübergang. Die Gefahr geht mit Über-

gabe des Vertragsprodukts an den Frachtführer, dessen Beauftragte oder andere Personen, die von der 

KISTERS AG benannt sind, spätestens jedoch mit unmittelbarer Übergabe des Vertragsprodukts an den 

Kunden oder dessen Beauftragte auf den Kunden über. Soweit sich der Versand ohne Verschulden der 

KISTERS AG verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den 

Kunden über. Dies gilt ebenfalls bei Rücksendung des Vertragsprodukts nach Mängelbeseitigung bzw. ent-

geltlicher Serviceleistung. Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Über-

einstimmung laut Rechnung zu prüfen. Unterbleibt eine Rüge innerhalb einer Frist von acht Tagen nach 

Erhalt der Lieferung, gilt die Abnahme als erfolgt. 

5 Preise und Zahlungsbedingungen 

Die vereinbarten bzw. die von KISTERS AG genannten Preise verstehen sich, sofern nichts Abweichendes 

ausdrücklich vereinbart ist, netto ab Lager der Firma KISTERS AG zuzüglich der jeweils gesetzlich geschul-

deten Mehrwertsteuer. Gesetzliche Abgaben im Lieferland sowie Transportkosten und Transportversiche-

rungskosten werden dem Kunden gesondert berechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt gleichzeitig mit der 

Lieferung. Zahlungen sind nach Rechnungsstellung fällig. Wechsel und Schecks werden lediglich erfül-

lungshalber angenommen. Ab dem Tag der ersten Mahnung steht KISTERS AG ein Anspruch auf Verzugs-

zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu. Das Recht zur 

Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Verzugsschadens bleibt unberührt. KISTERS AG ist be-

rechtigt, jedoch nicht verpflichtet, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst 

auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen durch Verzug entstanden, ist die 

KISTERS AG berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 

und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Eine Aufrechnung des Kunden gegenüber Forderungen 

der Kisters AG sowie Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist ausgeschlossen, sofern der Ge-

genanspruch nicht von der KISTERS AG anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Kommt der Kunde 

seinen Verpflichtungen aus dem mit der KISTERS AG abgeschlossenen Vertrag, insbesondere Abnahme 

oder Zahlungsverpflichtungen, schuldhaft nicht nach oder wird die KISTERS AG eine wesentliche Ver-

schlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt, insbesondere ein Antrag auf Konkurs- 

oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Kunden, so werden sämtliche Forderungen aus der lau-

fenden Geschäftsverbindung auf einmal zur Zahlung fällig. Auch dann, wenn zuvor Ratenzahlung verein-

bart wurde oder Schecks oder Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. 

6 Eigentumsvorbehalt 

Die von der KISTERS AG gelieferte Ware bleibt Eigentum von der KISTERS AG bis zur Erfüllung aller, auch 

zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag sowie darüber hinaus bis zur Erfüllung aller Forderungen aus 

der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. Der Kunde ist widerruflich berechtigt, die Vorbehalts-

ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verkaufen. Sobald der Kunde gegenüber der KISTERS AG 

in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder Antrag auf Eröffnung des Konkurs- oder Ver-
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gleichsverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird, ist die KISTERS AG berechtigt, den Eigen-

tumsvorbehalt geltend zu machen, zu diesem Zweck die Geschäftsräume des Kunden zu betreten und die 

Vorbehaltsware an sich zu nehmen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder die Pfändung 

des Liefergegenstandes durch die KISTERS AG gelten nicht als Vertragsrücktritt, sofern der Kunde Kauf-

mann ist. Der Kunde tritt seine Forderung aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe des 

jeweiligen Rechnungswertes der Vorbehaltsware bereits zum Zeitpunkt der Bestellung im Voraus an die 

KISTERS AG ab. Die KISTERS AG ist im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges einziehungs-be-

rechtigt und verpflichtet. Auf Verlangen der KISTERS AG wird der Kunde die abgetretenen Forderungen 

benennen, die KISTERS AG ist zur Sicherung seiner Zahlungsansprüche berechtigt, die Abtretung offen zu 

legen. Sofern der Wert der der Kisters AG von dem Kunden insgesamt gegebenen Sicherheiten die von 

der KISTERS AG gegenüber dem Kunden zustehenden Zahlungsansprüche um mehr als 20 % übersteigt, 

wird die KISTERS AG auf Verlangen des Kunden den übersteigenden Teil der Sicherheiten freigeben. Die 

Auswahl der herauszugebenden Sicherheiten erfolgt durch die KISTERS AG. Der Kunde ist zu anderweiti-

gen Verfügungen als der Weiterveräußerung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs, ins-

besondere zur Verpfändung oder Sicherheitsübersteigung nicht berechtigt. Sollten Dritte auf die Vorbe-

haltsware zugreifen, hat der Kunde auf das Eigentum der KISTERS AG hinzuweisen und die KISTERS AG 

unverzüglich zu unterrichten. Bei Weiterveräußerung an Dritte ist der Kunde dafür verantwortlich, dass 

der Dritte die Rechte der KISTERS AG berücksichtigt. 

7 Gewährleistung 

Die KISTERS AG gewährleistet, dass der Liefergegenstand nicht mit Mängeln behaftet ist und dass die von 

der KISTERS AG zugesicherten Eigenschaften vorhanden sind. Die Parteien sind sich dabei jedoch der Tat-

sache bewusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, jegliche Fehler der Hard- u. Software 

unter allen Anwendungsbedingungen auszuschließen. Die Gewährleistungsansprüche gegen die KISTERS 

AG beginnen mit Lieferung an den Kunden und verjähren bei Gebrauchtgeräten in sechs Monaten ab Lie-

ferung und bei Neugeräten in 12 Monaten ab Lieferung. Unabhängig davon gibt die Kisters AG etwa wei-

tergehende Garantie- und Gewährleistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den Kunden wei-

ter, ohne dafür selbst einzustehen. Die Kisters AG ist berechtigt, im Gewährleistungsfall nach seiner Wahl 

den Mangel am Liefergegenstand zu beseitigen oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen. Ersetzte Teile 

gehen in das Eigentum der KISTERS AG über. Falls die KISTERS AG Mängel innerhalb einer angemessenen, 

schriftlich gesetzten Nachfrist nicht beseitigt, hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl entweder die 

Rückgängigmachung des Vertrages oder angemessene Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Im Falle 

einer Nachbesserung übernimmt die KISTERS AG deren Kosten. Dies gilt nicht für die Fahrtkosten, die 

Versendungskosten sowie unmittelbar mit dem Versand zusammenhängende Kosten wie diejenigen einer 

Transportversicherung, welche der Kunde zu tragen hat. Der Kunde hat auch sämtliche mit einer von der 

KISTERS AG geleisteten Ersatzlieferung verbundenen Nebenkosten, insbesondere die Transportkosten für 

das Ersatzstück, zu tragen. Die Verpflichtung des Kunden, die vorgenannten Kosten zu tragen, gilt nur, 

soweit diese nicht zum Auftragswert außer Verhältnis stehen. Ergibt die Überprüfung einer Mängelan-

zeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, ist die KISTERS AG berechtigt, alle Aufwendungen ersetzt 

zu verlangen. Kosten der Überprüfung und Reparatur werden zu den jeweils gültigen Servicepreisen der 

KISTERS AG berechnet. Die KISTERS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass Programmfunktionen den 

Anforderungen des Kunden genügen bzw. in der von dem Kunden getroffenen Auswahl zusammenarbei-

ten, es sei denn, dass die KISTERS AG insoweit eine ausdrückliche Verpflichtung vorgenommen hätte. Die 
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in der Produktinformation aufgeführten technischen Daten und Beschreibungen stellen nicht die Zusiche-

rungen bestimmter Eigenschaften im Rechtssinne dar. Eine solche Zusicherung liegt nur vor, wenn sie 

ausdrücklich und schriftlich von der KISTERS AG abgegeben ist. Die Leistungsmerkmale der von KISTERS 

AG gelieferten Produkte können je nach Produktanwendung, Betriebsbedingungen, Werkstoffkombinati-

onen und Endnutzung abweichen. Die KISTERS AG übernimmt keine Zusicherungen, Garantien oder Ge-

währleistungen für von KISTERS gelieferte Produkte, und für Produkte (Ausdrucke), die auf von KISTERS 

vertriebenen Produkten hergestellt bzw. bearbeitet wurden, weder ausdrücklich noch stillschweigend. 

Dies betrifft insbesondere auch deren Markteignung, Gebrauchstauglichkeit, und Tauglichkeit für einen 

bestimmten Zweck. Im Rahmen des geltenden Rechst gewährt die KISTERS AG und deren Zulieferer keine 

über diese Gewährleistung hinausgehenden Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend. 

Dies gilt insbesondere für die stillschweigende Gewährleistung der handelsüblichen oder zufriedenstel-

lenden Qualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck und Gewährleistungen welche in den Gel-

tungsbereich von Verordnungen und deren Konformität fallen. Die Gewährleistung der KISTERS AG deckt 

nur Defekte ab, die sich bei normaler Benutzung der Produkte ergeben, und erstreckt sich nicht auf Prob-

leme mit folgenden Ursachen: 

a. Unsachgemäße oder unangemessene Wartung oder Kalibrierung entgegen der in der Produktdoku-

mentation oder in den Anweisungen der KISTERS AG angegeben. 

b. Nicht von Maschinenhersteller hergestellte, gelieferte oder unterstützte Zubehörteile, Hardware, Soft-

ware, Schnittstellen, Teile, Verbrauchsmaterialien oder Betriebsstoffe. 

c. Betrieb des Produktes außerhalb der in der Dokumentation beschriebenen Spezifikationen. 

d. Durch unsachgemäße Vorbereitung oder Instandhaltung des Standorts wie in der Produktdokumenta-

tion oder in Anweisungen KISTERS AG angegeben. 

e. Nicht autorisierte Veränderungen oder missbräuchliche Verwendung, einschließlich jedoch nicht be-

schränkt auf das Einfügen/Verbinden von elektrischen/elektronischen Systemen/Komponenten/Bau-

gruppen, die nicht vom Maschinenhersteller bereitgestellt oder unterstützt werden und/oder zusätz-

liche Kabel, die nicht im Originalzubehör des Systems enthalten sind, wie im Handbuch zur Vorberei-

tung des Aufstellungsorts festgelegt. 

f. Ausfall oder Unterbrechung der elektrischen Stromversorgung oder langfristiger Stromausfall ohne 

Einhaltung der hierfür vorgesehenen Vorbereitungsmaßnahmen wie in der Produktdokumentation be-

schrieben.  

g. Schäden durch Unfall, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung, einschließlich Schäden aufgrund 

der Verwendung nicht genehmigter Verbrauchsmaterialien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

nicht Hersteller- Markenverbrauchsmaterialien und/oder nicht- Hersteller zertifizierte Materialien) 

oder andere nichtgenehmigte Geräte von Drittanbietern.  

h. Bedienung der Hardware durch einen nicht qualifizierten Bediener.  

i. Verschmutzung der Verbrauchsmaterialien aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Lagerung der 

Verbrauchsmaterialien.  

j. Nichteinhaltung eines der geltenden Benutzerhandbücher, Handbücher zur Vorbereitung des Aufstel-

lungsorts oder der Voraussetzungen zur Vorbereitung des Aufstellungsorts und der Installation. Der 

Kunde nimmt zur Kenntnis, dass jede nicht von der KISTERS AG autorisierte Deinstallation und/oder 

Standortverlagerung des Produkts dauerhafte Schäden verursachen kann, und stimmt zu, dass alle 

Produkte, die vom Kunden nach der Installation am endgültigen Installationsort umgezogen werden, 

nicht von der Gewährleistung von KISTERS abgedeckt sind, und Reparaturen dem Kunden zu den da-
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mals gültigen Servicepreisen in Rechnung gestellt werden. Sollte der Produktfehler oder -schaden di-

rekt auf die Verwendung eines nicht von der KISTERS AG genehmigten oder gefertigten Verbrauchs-

materials zurückzuführen sein, stellt Ihnen die KISTERS AG die zur Reparatur dieses Schadens am Dru-

cker angefallene Arbeitszeit sowie die erforderlichen Ersatzteile in Rechnung. Hierbei werden die nor-

malen Gebührensätze erhoben. Die Gewährleistung der KISTERS AG erstreckt sich außerdem nicht auf: 

a. Kosmetische Schäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kratzer oder Fingerabdrücke. 

b. Routinemäßige Wartungsarbeiten am Drucker, wie z. B. Reinigung und vorbeugende Wartungs-

maßnahmen (einschließlich der Teile im präventiven Wartungssatz und der durch den Service-

techniker ausgetauschten Komponenten). Nach einer Mitteilung eines Gewährleistung- oder Ga-

rantie- Anspruchs während des Zeitraums der Gewährleistung wird die KISTERS AG im alleinigen 

Ermessen der KISTERS AG: (i) das Hardware-Produkt entweder mit neuen oder überholten Ersatz-

teilen reparieren und/oder (ii) die Ersatzteile reparieren oder ersetzen. Alle von der KISTERS AG 

entfernten Teile und Komponenten bleiben Eigentum von KISTERS. Das ausschließliche Rechts-

mittel für einen gültigen Anspruch unter dieser Gewährleistung ist nach der Wahl von der KISTERS 

AG die Reparatur oder der Austausch der Hardware. Soweit gesetzlich zulässig ist der Kunde aus 

keinem Grund zur Erstattung des Kaufpreises berechtigt. Für Ersatzteile übernimmt die KISTERS 

AG eine Gewährleistung über Material- und Herstellungsschäden für einen Zeitraum von neunzig 

(90) Tagen ab dem Zeitpunkt der Installation des Produkts. 

8 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter 

Informationen, Aussagen und Empfehlungen aus jeglicher Literatur und Produktinformation entheben 

den Verwender, der von der KISTERS AG gelieferten Produkte nicht von der Verantwortung eine Verlet-

zung derzeitiger oder künftig bestehender Schutzrechte und Patente auszuschließen. Die KISTERS AG 

übernimmt keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine gewerblichen Schutzrechte oder Urhe-

berrechte Dritter verletzen. Der Kunde hat die KISTERS AG von allen gegen ihn aus diesem Grunde erho-

benen Ansprüchen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Soweit gelieferte Produkte nach Entwürfen oder 

Anweisungen des Kunden gefertigt wurden, hat der Kunde die KISTERS AG von allen Ansprüchen freizu-

stellen, die von Dritten aufgrund der Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte geltend 

gemacht werden. 

9 Haftung 

Die KISTERS AG haftet für Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, unter Ausschluss weiterge-

hender Ansprüche wie folgt: Die KISTERS AG haftet für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten der 

Organe und leitenden Angestellten sowie für schwerwiegendes Organisationsverschulden in voller Scha-

denshöhe. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie bei zumindest grob fahrlässigem Verhal-

ten einfacher Erfüllungsgehilfen sind Schadensersatzansprüche der Höhe nach auf den entstehenden Ver-

lust sowie den entgangenen Gewinn begrenzt, den die KISTERS AG als mögliche Folge der Vertragsverlet-

zung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, welche die KISTERS AG kannte oder 

kennen musste, hätte voraussehen müssen. Die Schadensersatzansprüche verjähren mit Ablauf von sechs 

Monaten seit der Lieferung bzw. Erbringung der Serviceleistung. Die Rechte aus dieser Gewährleistungs-

erklärung sind außer in den oben erwähnten Fällen im Rahmen der gültigen Rechtsbestimmungen, die 

einzigen und exklusiven Rechte des Kunden. Die KISTERS AG und die Zulieferer haften in keinem Fall für 

Datenverlust, mittelbare Schäden, konkrete Schäden, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden 
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wie entgangene Gewinne oder Einsparungen, entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder Deckungskosten, 

sowie für jegliche andere materiellen Verluste, unabhängig davon, ob diese aus einer unerlaubten Hand-

lung oder auf sonstige Weise entstehen, und zwar selbst dann nicht, wenn die KISTERS AG die Möglichkeit 

solcher Schäden hingewiesen wurde. Die KISTERS AG haftet nicht für Fehler, Mängel, oder Nichtkonfor-

mität jeglicher, auf von KISTERS gelieferten Produkten, bearbeiteter oder gefertigter Teile. Für die Nut-

zung und Leistung jeglicher, auf von Kisters gelieferten Produkten, bearbeiteter oder gefertigter Teile 

übernimmt der Kunde das gesamte Risiko. Eine Haftung der KISTERS AG für Ansprüche die sich aus der 

Verwendung, Handhabung oder dem Verkauf der von Kisters gelieferten Produkte oder darauf hergestell-

ter Produkte entstehen, liegt im Betrag keinesfalls über dem Produktverkaufspreis der KISTERS AG an den 

Käufer. 

10 Export- und Importgenehmigungen 

Von der KISTERS AG gelieferte Produkte und darauf erstellte Leistungen (d. h. materielle Gegenstände, 

Software, technische Daten, Technologie und Dienstleistungen, sowie technisches Knowhow) sind zur Be-

nutzung und zum Verbleib in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Von der KISTERS 

AG gelieferte Produkte und damit erstellte Leistungen unterliegen den Export-/Importkontroll- und Sank-

tions- Gesetzen der USA und anderer Länder. Der Kunde ist verantwortlich dafür, eine Bewertung der 

Produkte und darauf erstellter Leistungen, des Endverwenders, des Verwendungslands, und der Art der 

Verwendung, gemäß geltenden Export-/Importkontroll- und Sanktions- Gesetzen durchzuführen, als auch 

die entsprechenden behördlichen Genehmigungen gemäß geltenden Export-/Importkontroll- und Sankti-

ons- Gesetzen zu beachten und einzuholen. Von KISTERS AG gelieferte Produkte und damit erstellte Leis-

tungen dürfen weder direkt noch indirekt unter Verstoß gegen Export-/Importkontroll- und Sanktions- 

Gesetzen verwendet, exportiert, reexportiert, umgeleitet, übertragen, offengelegt werden, noch darf an-

derweitiger Zugriff darauf gewährt werden. Auch dürfen von KISTERS gelieferte Produkte und damit er-

stellte Leistungen nicht für nukleare Sprengstoffaktivitäten, nicht gesicherte nukleare Aktivitäten, den 

Kernbrennstoffkreislauf oder nukleare Antriebsaktivitäten beinhaltende, oder für Design, Entwicklung, 

Produktion, Lagerung oder Einsatz von chemischen Waffen, biologischen Waffen, Flugkörpern, Raketen-

systemen oder in Zusammenhang mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAV), verwendet werden. Die Aus-

fuhr und Wiederausfuhr von KISTERS gelieferter Produkte und darauf gefertigter Leistungen einzeln oder 

in systemintegrierter Form ist für den Kunden genehmigungspflichtig und unterliegt grundsätzlich den 

Außenwirtschaftsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, sowie Export-/Importkontroll- und Sank-

tions- Gesetzen der USA und anderer Länder. Der Kunde muss sich über diese Vorschriften selbständig 

nach deutschen Bestimmungen bei dem Bundesamt für Wirtschaft, nach US-Bestimmungen of Com-

merce, Office of Export Administration, Washington, D.C. 20230, sowie nach sonstigen internationalen 

Bestimmungen erkundigen. Informationen, Aussagen und Empfehlungen aus jeglicher Literatur und Pro-

duktinformation entheben den Verwender, der von der KISTERS AG gelieferten Produkten, nicht von der 

Verantwortung geltende Handelsrestriktionen einzuhalten. Unabhängig davon, ob der Kunde den endgül-

tigen Bestimmungsort des gelieferten Produktes oder darauf erstellter Leistungen angibt, obliegt es dem 

Kunden in eigener Verantwortung, die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirt-

schaftsbehörden einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert, reexportiert, umgeleitet, übertragen, 

offengelegt, verwendet, oder anderweitiger Zugriff darauf gewährt. Der Kunde wird alle geltenden Export- 

/ Importkontroll- und Sanktions- Gesetze einhalten und keine Maßnahmen ergreifen, die KISTERS Strafen 

im Rahmen von Export- / Importkontroll- oder Sanktions- Gesetzen nach sich ziehen. Bei Nichteinhaltung 
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von Export-/Importkontroll- und Sanktions- Gesetzen durch den Kunden haftet der Kunde, ungeachtet 

anderer Bestimmungen oder Vereinbarungen für alle Schäden, Verluste und Verbindlichkeiten die KIS-

TERS durch diese Nichteinhaltung entstehen. Jede Weiterlieferung der von der KISTERS AG gelieferten 

Produkte oder darauf erstellter Leistungen durch den Kunden an Dritte, mit und ohne Kenntnis der KIS-

TERS AG, bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen an den Dritten. Der 

Kunde haftet für die ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingungen gegenüber der KISTERS AG. 

11 EG Einfuhrumsatzsteuer 

Soweit der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ist er zur Einhaltung der 

jeweils zutreffenden Regelung bezüglich der Einfuhrumsatzsteuer der europäischen Gemeinschaft ver-

pflichtet. Hierzu gehört insbesondere die Bekanntgabe der Einfuhrumsatzsteueridentifikationsnummer 

an die KISTERS AG ohne gesonderte Anfrage. Der Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage die notwendigen 

Auskünfte hinsichtlich der statistischen Meldepflicht an die KISTERS AG zu erteilen. Der Kunde ist ver-

pflichtet, jeglichen Aufwand insbesondere eine Bearbeitungsgebühr, die bei der KISTERS AG aus mangel-

haften bzw. fehlerhaften Angaben des Kunden zur Einfuhrumsatzsteuer entsteht, zu ersetzen. Jegliche 

Haftung von der KISTERS AG aus den Folgen der Angaben des Kunden zur Einfuhrumsatzsteuer bzw. den 

relevanten Daten hierzu ist ausgeschlossen, soweit von Seiten der KISTERS AG nicht Vorsatz bzw. grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt. 

12 Allgemeine Bestimmungen 

Bezüglich des Erfüllungsortes und Gerichtstandes gilt bei Vertriebspartnern, die Kaufleute sind, und bei 

welchen der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört, sowie bei Vertriebspartnern, die juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentliche rechtliche Sondervermögen darstellen, folgen-

des: Erfüllungsort und Gerichtstand für alle Streitigkeiten aus unter Geltung dieser Geschäftsbedingungen 

abgeschlossenen Verträgen ist Aachen. Die Kisters AG ist jedoch berechtigt, den Vertriebspartner an je-

dem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen fin-

den die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Das Ein-

heitliche Kaufgesetz (EKG), das Einheitliche Vertragsabschluss Gesetz (EAG) sowie das Wiener UN-Abkom-

men über den internationalen Warenverkehr (UNICITRAL) sind ausgeschlossen. Die Auftragsabwicklung 

erfolgt innerhalb der Kisters AG mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit 

seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der Kisters AG im Rahmen vertraglicher Beziehungen 

bekanntgewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten. Sollten eine oder mehrere Bestim-

mungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, oder dieser Ver-

tragstext eine Regelungslücke enthalten, so werden die Vertragsparteien die unwirksame oder unvoll-

ständige Bestimmung durch angemessene Regelungen ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen 

Zweck der gewollten Regelung weitestgehend entsprechen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

bleibt davon unberührt. 

 


